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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.11.1954

Norm

VersVG §39 Abs2

Rechtssatz

Der Versicherer ist nicht verp ichtet, den Erwerber auf ein Ruhen der Leistungsp icht aufmerksam zu machen. Es ist

vielmehr Sache des Erwerbers, sich über den Stand der Versicherung beim Käufer entsprechend zu informieren. Ruht

die Leistungsp icht dem Verkäufer gegenüber, ruht sie auch dem Erwerber gegenüber, ohne daß es einer weiteren

Verständigung bedarf.
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